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Schwarz-Gelb will keinen Kompromiss
Zum Abbruch der Verhandlungen über die Neugestaltung
der Grundsicherung durch CDU/CSU und FDP

Vorsätzlicher Abbruch der Verhandlungen durch die 
Bundesregierung 

CDU/CSU und FDP sind in die Verhandlungsrunde am 8. Februar mit dem festen Vorsatz 
gegangen, die Gespräche scheitern zu lassen. Merkel hat die Suche nach einem 
Kompromiss abgebrochen, weil die Koalition heillos zerstritten und nicht entscheidungsfähig 
war.

Merkel erklärte noch einen Tag zuvor, die Verhandlungen zur Chefsache machen zu wollen. 
Es ist ihr nicht gelungen, die zerstrittenen Koalitionäre auf einen gemeinsamen, 
pragmatischen Kurs zu vereinen. Die Totalblockade von CDU/CSU und FDP bei gleichem 
Lohn für gleiche Arbeit für die Leiharbeitnehmer einerseits und anderseits bei einem 
verfassungs-, das heißt armutsfesten Regelsatz für Empfänger der Grundsicherung hat 
jeden Spielraum ausgeschlossen. Die Uneinigkeit und Schwäche der Koalition in der 
Frage des Lohndumpings trat immer klarer zutage. Bei den Verhandlungen in der Nacht vom 
8. auf den 9. Februar stand deshalb vorher fest, dass Schwarz-Gelb kein Ergebnis mehr 
erzielen wollte. Unsere Verhandlungsgruppe stand  Vertretern ohne Verhandlungsmandat 
gegenüber, die nur das Nein als gemeinsamen Nenner kannten.

Absurd ist es, wenn Ministerin von der Leyen behauptet, Rot-Grün hätte Maximalpositionen 
vorgelegt und sich nicht bewegt. Richtig ist, dass SPD und Grüne fortwährend und noch am 
letzten Verhandlungstag zu allen drei Verhandlungsbereichen alternative sachliche 
Kompromissvorschläge vorgelegt hat, die z.B. im Bereich der Regelsätze am untersten Rand 
dessen waren, was aus unserer Sicht noch dem Karlsruher Urteil genügen könnte. Schwarz-
Gelb hat keinen einzigen Vorschlag auch nur ernsthaft erwogen. Die Bundesregierung 
versagt in einer zentralen Zukunftsfrage. Ein notdürftiger parteitaktischer 
Koalitionsfriede ist Merkel wichtiger als gerechte Löhne für über 6 Millionen 
Niedriglohnempfänger und Hilfe für Menschen, die in Armut und Bedürftigkeit leben.

Unsere Ziele im Vermittlungsverfahren

Die drei Forderungen der SPD waren

- ein Bildungspaket, das alle bedürftigen Kinder erreicht, das in der Hand der 
zuständigen Kommunen liegt und für das die Kommunen die vollen Kosten erstattet 
bekommen,

- ein Mindestlohn und gleichen Lohn für gleiche Arbeit, um Armut in Arbeit zu 
verhindern, dem Lohndumping auf Kosten der Steuerzahler, die immer mehr 
ergänzende Sozialtransfers finanzieren müssen, ein Ende zu setzen, und den 
Grundsatz der Sozialen Marktwirtschaft wiederherzustellen, dass Arbeit sich lohnen 
muss,
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- Regelsätze in der Grundsicherung, die dem Verfassungebot der Menschenwürde 
gerecht werden, Armut verhindern, soziale Teilhabe sichern und die nachvollziehbar 
und transparent berechnet sind.

Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts

Heute vor einem Jahr hat das Bundesverfassungsgericht der Politik den klaren Auftrag 
erteilt, mehr zur Bekämpfung von Armut und mehr zur Herstellung gleicher Bildungschancen 
für alle Kinder in unserem Land zu tun. Der Auftrag des Verfassungsgerichts war klar: Aus 
der grundrechtlich verankerten Würde des Menschen folgt die politische Verpflichtung, das 
Existenzminimum durch einen transparent berechneten, bedarfsgerechten Regelsatz zu 
sichern. 

Das Verfassungsgericht ist aber noch einen Schritt weitergegangen und hat ein Grundrecht 
auf Teilhabe an Bildung und am gesellschaftlichen Leben formuliert. Für uns leitet sich 
daraus der klare politische Auftrag ab, erstens das physische Existenzminimum und die 
Teilhabechancen der Menschen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
oder Sozialhilfe beziehen, zu sichern. Zweitens sind aber vor allem auch die 
Abhängigkeiten von staatlichen Sozialtransfers zu reduzieren. Mehr Menschen müssen 
aus eigener Kraft für sich und ihre Familien sorgen können.

Bildungspaket   und Kommunen  

Die Bundesregierung hat im Laufe der Verhandlungen einige unserer Forderungen 
aufgenommen. Sie hat auf unser Drängen den Kreis der Anspruchsberechtigten bereits vor 
der Beschlussfassung im Bundestag auf Kinder von Eltern ausgeweitet, die den 
Kinderzuschlag erhalten. Im Vermittlungsverfahren haben wir durchgesetzt, dass auch 
Kinder von Wohngeldempfängern einbezogen werden. Sie hat in der Verhandlunsgrunde im 
Januar insbesondere ihren Fehler revidiert, die Bundesagentur für Arbeit mit der Umsetzung 
des Bildungspakets zu beauftragen und damit viel Geld für neue Bürokratie zu 
verschwenden. Wir haben durchgesetzt, dass das Bildungspaket dort hinkommt, wo es 
hingehört, in die Verantwortung der Kommunen.

Doch Schwarz-Gelb war nicht in der Lage, für eine ehrliche und vollständige 
Finanzierung durch den Bund zu sorgen, bei der die Kommunen alle tatsächlichen 
Kosten für das Bildungspaket – nicht mehr, aber auch nicht weniger – abrechnen 
können.

Stattdessen hat Merkel in einem verzweifelten Versuch, die Länder für eine schlechte 
Lösung einzukaufen, den Kommunen die Übernahme der Grundsicherung im Alter im 
Umfang von 3,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ein vergiftetes Angebot an die 
Kommunen: Schwarz-Gelb hat im vergangenen Jahr durch Steuerprivilegien für 
Klientelgruppen die Haushaltsnotlage vieler Kommunen verschlimmert. Die Koalition war 
nicht bereit, unserer Forderung nach einem Rettungsschirm für die Kommunen 
zuzustimmen. Dann wurde den Kommunen im Zuge der Gemeindefinanzreform die 
Übernahme von Kosten der Grundsicherung versprochen. Jetzt soll dasselbe Geld 
herhalten, um auch noch das zusätzliche Bildungspaket zu finanzieren. Im Ergebnis drohen 
die Kommunen, die viel für die Bildung tun, auf den Mehrkosten sitzen zu bleiben.

Vor dem heutigen Vermittlungsausschuss hat Schwarz-Gelb die Katze aus dem Sack 
gelassen: Die Koalition will die kommunale Entlastung im Rahmen der 
Gemeindefinanzreform im März beschließen. Im Gegenzug soll die Gewerbesteuer 
ausgehöhlt, sollen neue Steuerschlupflöcher aufgemacht werden. Das kostet die 
Kommunen aber mindestens 10 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen, also in 
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regulären Jahren rund 4 Milliarden Euro. Die Kommunen verlieren mehr als sie 
überhaupt durch Übernahme der Grundsicherung im Alter erhalten!

Hinzu kommt: Finanzminister Schäuble hat angekündigt, die Übernahme der 
Grundsicherung im Alter gegenzufinanzieren durch eine Kürzung von 4 Milliarden bei der 
Bundesagentur für Arbeit. Eine absurde Idee. Das ginge zu Lasten der Arbeitsvermittlung 
und würde das Ziel konterkarieren, mehr Menschen aus der Bedürftigkeit herauszuholen. 
Daraus folgt ganz klar, was Schwarz-Gelb eigentlich vor hat: Die Arbeitslosen, die auf 
Leistungen der BA angewiesen sind, zahlen die Steuerprivilegien für Unternehmen!

Vor allem aber hat Schwarz-Gelb unsere Forderung blockiert, einen Einstieg in die Stärkung 
der Bildungsinfrastrukturen über die Finanzierung zusätzlicher Schul- und 
Jugendsozialarbeiter zu vereinbaren. Bessere Bildungsangebote vor Ort und mehr 
Sozialarbeiter aber sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Bildungsleistungen 
bei den bedürftigen Kindern auch ankommen können.

Mindestlöhne und gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Die Bundesregierung war nach zähen Verhandlungen bereit, branchenbezogene 
Mindestlöhne für das Wachgewerbe und die Weiterbildungsbranche mitzutragen. Die 
Zusagen blieben aber schwammig. Den Mindestlohn für die Weiterbildung hat von der Leyen 
schon einmal blockiert. Schwarz-Gelb will keinen allgemeinen Mindestlohn. Bei der 
Leiharbeit hat von der Leyen versucht, den Mindestlohn mit Tricks wie dem so genannten 
„Referenzlohn“ zu verhindern, der nicht auf einem allgemeinverbindlichen 
Mindestlohntarifvertrag beruht und von dem wiederum nach unten abgewichen werden kann. 

Vor allem will Schwarz-Gelb eine Totalblockade von „Equal Pay“, also gleichem Lohn 
für gleiche Arbeit in der Zeit- und Leiharbeit. Das Angebot, gleichen Lohn erst nach 9 
Monaten zu gewähren, ist zynisch und verhöhnt die Betroffenen: Denn praktisch nutzt es 
niemandem. Die Hälfte der Leiharbeiter bleibt nur bis zu 3 Monaten im Betrieb. Schwarz-
Gelb hat sich vom verstärkten Lobbyismus der Leiharbeitgeber in den vergangenen Wochen 
einkaufen lassen.

Verfassungsfeste Regelsätze

Bei der Bemessung von verfassungskonformen Regelsätzen, die der eigentliche Anlass des 
Gesetzgebungsverfahrens sind, hat Schwarz-Gelb die Anforderungen der Karlsruher Richter 
nicht berücksichtigt:

Die ausdrücklich vorgeschriebene Korrektur der Referenzhaushalte um die so genannten 
‘verdeckten Armen’, also diejenigen, deren Einkommen niedriger als das Leistungsniveau 
des SGB II bzw. SGB XII ist, wird nicht vorgenommen, sondern als Auftrag in die Zukunft 
verschoben. Aus der Referenzgruppe, deren Ausgabeverhalten zur Bemessung der 
Regelsätze heran gezogen wird, werden diejenigen nicht heraus gerechnet, deren 
Einkommen auch nur um einen Euro oberhalb des Niveaus der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende bzw. der Sozialhilfe liegt. Die Ungleichbehandlung bei der Größe der 
Referenzhaushalte (für die Bemessung der Erwachsenenregelsätze die untersten 15 Prozent 
der Einpersonenhaushalte, für die Kinderregelsätze die untersten 20 Prozent der 
Paarhaushalte mit Kind) sollte fortbestehen. Bei den Verbrauchspositionen der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe, die als regelsatzrelevant anerkannt werden, gab es willkürliche 
Setzungen und keine Bereitschaft, Vorschläge von SPD und Grünen z.B. bei 
Mobilitätsaufwendungen, zu berücksichtigen. 
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Selbst die Minimalanforderung, die zur Erfüllung der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichtes unbedingt notwendig gewesen wäre, nämlich die 
Herausnahme der „Aufstocker“, die bis zu 100 Euro hinzuverdienen, und eine klare 
Vorgabe für die zukünftige Regelsatzberechnung, ist kategorisch abgelehnt worden.

Stattdessen hat Schwarz-Gelb ein nicht ernst gemeintes Angebot unterbreitet, wonach 
Leistungsempfänger, die begründet nachweisen können, warum sie im Bereich Verkehr 
einen höheren Bedarf haben, einen Zuschuss zum Kauf einer Monatskarte in Höhe von max. 
15 Euro erhalten sollten. Dieser Vorschlag ist rechtlich zweifelhaft, da Willkür bei der 
Gewährung der Leistung bestünde. Zudem wäre für diejenigen, bei denen die Kosten einer 
Monatskarte sehr hoch sind, die Begleichung des Differenzbetrages aus dem Regelsatz 
kaum tragbar.

Eines ist klar: Es ging nicht ums Geld. Unser Vorschlag, die Aufstocker bis 100 Euro aus der 
Referenzgruppe heraus zu rechnen und den regulären Regelsatz entsprechend zu erhöhen, 
hätte nicht mehr gekostet als der von Schwarz-Gelb ins Gespräch gebrachte Zuschuss.

Das weitere Verfahren und die Entscheidung des Bundesrates

Das Vermittlungsverfahren ist gescheitert. Der Vermittlungsausschuss ist in seiner heutigen 
Sitzung zu keinem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Damit wird es kontroverse 
Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat am 11. Februar geben. Klar ist: Schwarz-
Gelb wird am 11. Februar 2010 keine Mehrheit im Bundesrat haben. Bundeskanzlerin Merkel 
hat die Verhandlungen abgebrochen. Sie wird sie nach der Sitzung des Bundesrates auch 
wieder aufnehmen müssen. Wer hinausgeht, muss auch wieder hineinkommen.

Wir stellen uns darauf ein, dass es zu neuen Verhandlungen kommt und sind bereit zum 
Kompromiss in der Sache. In den Verhandlungen treten wir weiter für unsere Ziele ein:

Bildungspaket

 Der Bund trägt die notwendigen Aufwendungen der Leistungen für Bildung und 
Teilhabe einschließlich der Verwaltungskosten. Der Bund erstattet den Trägern der 
Leistung ihre Kosten.

 Das Bildungspaket soll sofort umgesetzt werden. Es ist nicht hinzunehmen, dass die 
Kinder darauf warten müssen, dass Schwarz-Gelb sich endlich einigt.

 Wir wollen in den JobCentern sozialpädagogische Hilfen verankern, indem Fachkräfte 
in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertageseinrichtungen, den Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, freien Trägern, 
Vereinen und Verbänden zu den Leistungen zur Bildung und Teilhabe Beratung 
leisten.

Unterstützung der Kommunen

 Wir fordern die Bundesregierung auf, zur Verbesserung der kommunalen 
Finanzsituation die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zunächst schrittweise und ab 2014 vollständig zu übernehmen. 
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Mindestlohn und Equal Pay

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

 Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ in der Zeit- und Leiharbeitsbranche 
ist ohne Abweichung über Tarifvertrag nach einer Einarbeitungszeit uneingeschränkt 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sicherzustellen.

 Um eine Vermeidung von Kettenverträgen zu gewährleisten, sollen Zeiten der 
Überlassung des Leiharbeitnehmers beim selben Entleiher zusammengezählt und 
auf die Einarbeitungszeit angerechnet werden.

 Das Synchronisationsverbot wird wieder eingeführt. Arbeitsverträge mit 
Leiharbeitskräften, die auf die Dauer eines Einsatzes im Entleihbetrieb befristet sind, 
dürfen nicht mehr erlaubt sein.

Mindestlohn für die Leiharbeit

 Der Mindestlohn-Tarifvertrag der Zeitarbeitsbranche wird als verbindliche 
Lohnuntergrenze für die Verleihzeit und die verleihfreie Zeit im Arbeitnehmer-
Entsendegesetz erstreckt. Dafür ist die Zeit- und Leiharbeitsbranche ins 
Arbeitnehmerentsendegesetz aufzunehmen.

Mindestlohn für Wachgewerbe und Weiterbildungsbranche

 Für folgende Branchen sind die Anträge auf Allgemeinverbindlicherklärung der 
Mindestlohn-Tarifverträge über das Arbeitnehmerentsendegesetz unverzüglich 
umzusetzen: Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem SGB II und III und 
Sicherheitsdienstleistungen.

Allgemeinverbindlichkeit von Mindestlöhnen erleichtern

 Um die Allgemeinverbindlicherklärung branchenspezifischer tarifvertraglicher 
Mindestlöhne zu erleichtern, sind alle Wirtschaftszweige in das 
Arbeitnehmerentsendegesetz aufzunehmen.

 Der Tarifausschuss wird um Vertreter der jeweils antragstellenden Branche erweitert. 
Zu den jeweils drei Vertretern der Spitzenorganisation der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kommt jeweils ein Vertreter der Tarifparteien aus der antragstellenden 
Branche.

Regelsätze   und Warmwasserkosten  

Sofortige Gewährung höherer Leistungen

 Die Erhöhung der Regelbedarfe um 5 Euro auf 364 Euro ab dem 1. Januar 2011 ist 
sofort auszuzahlen. Die Bundesagentur für Arbeit und die Optionskommunen sind 
entsprechend anzuweisen.
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Finanzierung Warmwasserkosten

 Wir fordern, den Fehler von der Leyens zu korrigieren, die in der Bemessung der 
Regelsätze die Kosten für Warmwasser nicht korrekt berücksichtigt hat:

 Zur Finanzierung der Warmwasserkosten bei zentraler Warmwasserversorgung, die 
die Kommunen belasten, ist der Anteil der Bundes an den Kosten der Unterkunft zu 
Gunsten der Kommunen zu erhöhen.

 Für die Haushalte, die die Warmwasserzubereitung mit Strom vornehmen, soll es 
einen Mehrbedarf geben.

Transparente Regelsätze

 Als absolute Minimalanforderung wollen wir die Referenzgruppe für die Bemessung 
der Regelsätze um die Haushalte bereinigen, die nur ein Einkommen bis zu 100 Euro 
haben (dies ist der entsprechende Einkommensfreibetrag im SGB II). Damit wird die 
Vorgabe des Bundesverassungsgerichtes erfüllt, Zirkelschlüsse zu vermeiden, also 
die Haushalte für die Bemessung der Regelsätze nicht heran zu ziehen, deren 
Lebenswirklichkeit selber durch den Bezug von Leistungen der Existenzsicherung 
bestimmt wird.

 Im Ergebnis würde sich der Regelbedarf für alleinstehende Personen so um weitere 6 
Euro erhöhen, für andere Erwachsene um 5 Euro, und für Kinder besteht so die 
Chance, dass deren Regelsätze bei den zukünftigen Anpassungen bis zur 
Auswertung der EVS 2013 erhöht werden können – bei den gegenwärtigen 
Regelsätzen von Schwarz-Gelb ist dies nahezu ausgeschlosen, da Anpassungen 
verrechnet werden.

 Wir fordern, dass Bundestag und Bundesrat eine paritätisch besetzte Kommission 
einsetzen, die in Zukunft die Bundesregierung bei der Fortentwicklung der 
Regelbedarfsbemessung unterstützt. Hier geht es sowohl um die Bestimmung der 
Referenzhaushalte und den Ausschluss ‚verdeckter Armut‘, aber auch um die 
korrekte Ermittlung der Kinderbedarfe und der Bedarfe von weiteren Erwachsenen im 
Haushalt, die gegenwärtig pauschal vom Regelsatz von Einpersonenhaushalten 
abgeleitet werden.

 Wir wollen die Gleichbehandlung von Leistungsempfängern in der Sozialhilfe, die das 
25. Lebensjahr vollendet haben, mit den Gleichaltrigen in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende: Es ist nicht akzeptabel, dass letztere in der Regelbedarfstufe 100 
Prozent erhalten und erstere in der Regelbedarfsstufe 3 lediglich 80 Prozent. 

Verzicht auf die so genannte ‚Satzungslösung‘

 Wir lehnen es ab, dass die Kommunen die Möglichkeit erhalten sollen, Satzungen zu 
entwickeln, in der sie eine pauschale Höchstmiete für Leistungsempfänger verankern 
können.
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